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Ueber Burgdorfs Löschwesen
Hermann Merz

2. Teil Feuerwehr von 1798
bis in unsere Tage

Allgemeines
Mit dem Wiederaufbau nach dem großen Unglück von 1798

bricht auch fürs bernische Feuerwehrwesen eine neue Zeit an,
die sich in erster Linie darin äußert, daß allgemein verbindliche
Verordnungen erlassen und der Ausbildung der Wehrleute die
größte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Als Eigentümlichkeit
dieser Zeit kann die Tatsache dienen, daß 1820, »um die Arbeit
der Löschmannschaften zu heben, in der Garnison (Dienst in
der Hauptstadt) der ,Feuerspritzendienst' eingeführt wird«, das

will offenbar sagen, daß die Regierung bemüht war, militärische
Genauigkeit und Pünktlichkeit in denjenigen zu pflanzen, die
das Feuer zu bekämpfen hatten, und dem einzelnen Manne vor
Augen zu führen, welch hohe Bedeutung sie dem Löschdienst
und damit dem Löschwesen beimaß.

Am 25. Mai 1819 erließ sie eine 117 Artikel umfassende
»Feuerordnung für den Kanton Bern«, nachdem sie bereits
1807 durch Gründung einer »Allgemeinen Brandversicherungsanstalt

für den Kanton Bern« die Gebäudeversicherung gegen
Brandschaden sichergestellt hatte. Das Gesetz über die
Brandversicherung ist am 1. März 1904 zuletzt revidiert worden, wobei

42 Inspektionsbezirke vorgesehen worden sind.

Die Feuerordnung umfaßt Feuerpolizei und Baupolizei, regelt
den Dienst der Kaminfeger, Nachtwächter und Feueraufseher,
sowie denjenigen der Feuerwehr, die Oberaufsicht über die
Wassersammler-Anlagen, die Feuergerätschaften. Sie verlangt
in jeder Kirchgemeinde wenigstens eine Spritze, ordnet die
Feuerwehrpflicht und den Uebungsdienst, sowie das Alarmwesen

und macht endlich Vorschläge über Gradabzeichen. Die
einheitliche Uniformierung blieb dagegen eine Forderung späterer

Zeiten, sodaß z.B. Burgdorf noch 1864 in der Bekleidungsvorschrift

für sein »Brandkorps«, auch »Löschkorps« genannt,
festsetzen konnte: Schwarzer Filzhut nach Modell, schwarz-
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zwilchener Rock mit rotem Kragen, weit genug, um als Kaput
über das bürgerliche Gewand getragen werden zu können.
Gradabzeichen: Brandmeister, Hauptleute und Leutnants 3, 2

oder 1 Streifen aus schwarzem Tuch von 2% Linien (1 cm)
Breite und 3 Zoll Länge vorn am Kragen. Unteroffiziere:
Wollene Schnüre auf dem Rockärmel. Alles geschah auf
Kosten des Mannes. Einheitliche Abzeichen bestehen in den
Feuerwehren erst seit 1888, als der Bundesrat das Tragen
militärischer Gradabzeichen gestattete.

Die Feuerordnung von 1819, die der Rat am 12. September 1821

endlich auch für Burgdorf als verbindlich erklärt hat v/urde
erst 1884 durch das »Dekret über das Löschwesen« ersetzt (am
19. Januar 1919 revidiert), das die allgemeine Dienstpflicht aller
tauglichen Einwohner festlegte, die entweder durch aktiven
Dienst oder aber durch Bezahlung einer Feuerwehrersatzsteuer
geleistet wird. Die Einwohnergemeinden organisieren ihre
Feuerwehr, die seit 12. November 1827 alljährlich Musterung
abzuhalten hat (seit 1884 alle 2 Jahre vom Regierungsstatthalteramt

anzuordnen) und deren Angehörige gegen die
wirtschaftlichen Schäden von Krankheit und Unfall versichert
werden müssen. Zur Hebung des Löschwesens sind Kurse
vorgesehen, deren Beschickung den Gemeinden zur Pflicht
gemacht wird. Ein Obligatorium besteht noch nicht. Das Dekret
hat dem modernen Betrieb die Wege geebnet.

Eine Schöpfung der Zeit nach dem Uebergang ist die
Feuerversicherung, sowohl die der Gebäude als die des Mobiliars.
Einst blieb, wie wir schon wissen, kein anderer Weg für
»Brunstlydigi« als auf den Bettel auszugehen, »Brandbettel«,
wie man ihn nannte. Zur Zeit MGHerren wurde vom Rat
bestimmt, wie weit der Hilfesuchende »gehen« durfte: Man
umschrieb die Größe des »abzusuchenden« Gebiets. Dabei
wurde genaue Kontrolle von einem Dorf zum andern in dem
Sinne ausgeübt, daß man sich merkte, was in einem bestimmten
Falle gespendet wurde. Ja, in einzelnen Ortschaften ist geradezu

ein Steuerbuch geführt worden, wie das für die Gemeinde
Heimiswil bezeugt ist. Ihr Buch ist ein außerordentlich interessantes

Aktenstück. Der Gemeindeschreiber Hans Aebi hat auf
dem ersten Blatt des »Stür Buchs« folgende Eintragung
gemacht: »Es haben die Gemeindsväter zu Heimiswil für nöthig
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geachtet und für gutt funden, dene Nachkommen eine kurtze
und einfältige, doch wohlbegründete Verzeichnus und Bericht
zu hinterlassen, welcher man in dergleichen nachgesetzte
Zufälle wohl bedienen kann, in Ansehen der Brandsteuer, darvor
uns Gott gnädiglich behüten wolle, daß wir deren nit bedörfen.
Nun zu dem End ist dies Buch angefangen und durch mich,
Hans Aebi, zum Theill aus alten Rödlen, das ander von guter
Bericht verfaßt, das Schreiben darin angefangen, sollche Kirch-
hörinen und Gemeinden gen Heimiswil Brunststeuer geben
haben, hingegen was die Gemeind Heimiswil an andern Ort
gesteurt habe, ist dies Buch angefangen den 12. Brachmonat
Anno 1725.«

Die eigenartige Chronik gibt im ersten Teil Auskunft über die
Brandursachen und die Größe der Katastrophen, im zweiten
darüber, was eine Gemeinde, wie Heimiswil, im Laufe der Zeit
gespendet und Gutes getan hat.

Was die Steuer anbetrifft, die in Brandfällen eingezogen wurde,
so scheinen schon früh bestimmte Vorschriften bestanden zu
haben. Manches war allgemein anerkannter Brauch und gute
Sitte, die nur von Unverschämten durchbrochen wurde, welche
nach dem Grundsatze vorgingen: »Wär uverschämt isch, läbt
dest bas.« Aebi hat solche Fälle gebührend gebrandmarkt. So
schreibt er von 1697: »Es soll gesagt sein, daß dieser
Brunstbeschädigte Ulli Lüdi des Steursammelns sich wohl beflissen
hat und gar weit als sonst jetzt erlaubt wird in solchen Fällen
umher eine groß und namhaft Steur gesammelt!«

Wie aus verschiedenen Aufzeichnungen des Steuerbuchs
hervorgeht, wurden Mnhghr. löbl. Statt Bern jeweilen um die
Erlaubnis des »Brandbettels« angegangen. Sie haben sie natürlich
in wirklichen Unglücksfällen gerne erteilt und auch immer
gleich durch Mnhh. Schultheiss in Burgdorf eine obrigkeitliche
Unterstützung ausrichten lassen. Diesem Beispiel folgten natürlich

auch Mnh. g. Hr. von Burgdorf selber, unter deren direktem

Regiment die Gemeinde Heimiswil bekanntlich stand.

Die Heimiswiler waren immer stolze Leute, was folgendes
Vorkommnis beweist: »Anno 1718. Fall Joseph Widmer. Die
Statt Burgdorf hat nicht mehr denn drei L. geben wollen.
Wegen der Geringheit dieser Steur haben sie die lassen bleiben
und nicht genommen. Hiermit hat die Statt nüt gesteurt.«
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Mnhghr. der löbl. Statt Bern sind gar nicht erwähnt. Das
Vorgehen der Heimiswiler scheint Eindruck gemacht zu haben,
denn »Anno 1733 hat die Statt Burgdorf gesteurt an Gelt 3 L.
21 bz. Schauben 24!« und »Anno 1744 hat die Statt Burgdorf
diesem Brandbeschädigten wegen erlittenen großen Unglücks
für dies Jahr die Zehnden und Bodenzins allen geschänkt und
nachgelassen. Und überdies aus ihrem Diebstalwald 4 groß
Dannen zu Brügghölzern verabfolgen lassen«.

Diese Vorkommnisse mögen den Begriff des Brandbettels
illustrieren.

Es existierte also vor 1806 keine staatliche Hilfe bei
Brandschaden, wenn man nicht die immerhin sehr bescheidenen
freiwilligen Gaben der Obrigkeit oder die ausgestellten Bettelbriefe
so nennen will. Alles war auf die jeweilige Stimmung der Nächsten

abgestellt. So bedeutete die Gründung der »Allgemeinen
Brandversicherungsanstalt« am 26. Mai 1806 einen gewaltigen
Fortschritt, wenn auch die Versicherung noch nicht
obligatorisch war und der Versicherungswert für 6000 Gebäude
anfangs nur 20 Millionen Franken betrug. Erst 1835 wurde das

Obligatorium eingeführt und zwar auf dem Grundsatz der
Gegenseitigkeit. Die Revisionen von 1883/84 und 1892 brachten
wesentliche Verbesserungen, namentlich auch dadurch, daß aus
den Ueberschüssen der Kasse das Feuerwehrwesen kräftig
unterstützt werden kann: So werden Beiträge an die Anschaffung

von Spritzen und anderer Geräte, Hydrantenanlagen,
Kurse, Versicherungen, Dachumwandlungen usw. gesprochen.
Im ganzen sind von 1883—1919 volle S1/^ Millionen Franken
ausgeschüttet worden.

Im Jahre 1869 vereinigte sich in Herisau eine Anzahl Korps aus
allen Teilen der Schweiz zu einem großen Feuerwehrtag, bei
welchem Anlasse die Gründung eines Schweizerischen
Feuerwehrvereins beschlossen wurde. 1870 ist der Beschluß in Aarau
Tatsache geworden. Vom Schweizerischen Feuerwehrverein
sind alle die vielen Neuerungen und Verbesserungen im
Feuerwehrwesen der Neuzeit ausgegangen. Erster Kassier war der
Kommandant der Feuerwehr Burgdorf, Ernst Aeschlimann im
»Lindenhof«. 1888 wurde auch ein Kantonalverband gegründet,
der mit Unterbrüchen bis heute seine segensreiche Tätigkeit
entfaltet. Schließlich bestehen noch Bezirksverbände.
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Als der Kantonalverband zum ersten Male gegründet wurde,
war u. a. der Kommandant von Burgdorf Mitglied des leitenden

Ausschusses. Nach der zweiten Gründung des
»Feuerwehrvereins des Kantons Bern« von 1897 wird der Kommandant

Emil Günter von Burgdorf als Vorstandsmitglied genannt
(1897—1901). 1913 werden die Satzungen revidiert. Seit 1897

erscheinen die freiwilligen »Feuerwehrtage«, die viel zur
Förderung des Löschwesens beigetragen haben.

Am 1. Zentralkurs in Winterthur 1875 nahmen u. a. auch drei
Mann von Burgdorf teil, am 2. 1878 in Basel: 3 Mann aus
Kirchberg, 2 aus Koppigen, 1 aus Burgdorf. Am ersten
Kommandantenkurs in Luzern (1882) war Burgdorf vertreten, am
zweiten in Bern (1886): Oberburg, Bätterkinden, Wiler und
Zielebach; seit 1888 bestehen kantonale Instruktionskurse.
Später sind auch zu wiederholten Malen Kurse und
Abgeordnetenversammlungen (1904, 1916) in den Mauern unserer
Stadt abgehalten worden.

Es soll hier erwähnt werden, daß unser Gebiet zwei tüchtige
Spritzenbauer hervorgebracht hat, deren Namen guten Klang
haben; sie sind eigene Wege gegangen und haben zahlreiche
treffliche Geräte geliefert: J. U. Aebi, der Gründer der Firma
Aebi & Co., dessen Werkstatt an der »Matte« bei Heimiswil als

Erstlingswerk eine Spritze nach Lützelflüh lieferte, und Albert
Stalder in Oberburg.

Vor rund 70 Jahren wurden im Kanton Bern die ersten Hydranten

erstellt, jene Wasserdruckanlagen, die dem Feuerlöschwesen

gewaltige Dienste zu leisten berufen sind, und zwar
gebührt die Krone der Stadt Burgdorf, die 1867 die erste
Anlage schuf. Bern folgte 1868. Meistens sind sie an eine
Hochdruckwasserleitung, die der Gemeinde zugleich das nötige
Trinkwasser liefert, angeschlossen, sodaß sie auch in
volkswirtschaftlich-gesundheitspolizeilicher Hinsicht bedeutungsvoll
erscheinen, wird doch dadurch der Einwohnerschaft ein
einwandfreies Trink- und Brauchwasser zur Verfügung gestellt.
In unserm Gebiet hat die Gruppenwasserversorgung Burgdorf-
Fraubrunnen großen Segen gestiftet. Sie bedient u. a. auch das

Meyenmoosgebiet und einige Gebäude im Westen unserer Stadt
und benutzt die Quellen von Vennersmühle bei Rüderswil
(598 m ü. M.), d. h. den großen Grundwasserstrom des Emmen-
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tais. Etwa 12 km weiter unten gelangt das Wasser in einer
Leitung nach Rüti bei Burgdorf, von wo es sich direkt ins
Verteilungsnetz der Ortschaften Schleumen, Hindelbank, Jegen-
storf, Iffwil, Grafenried, Fraubrunnen, Büren zum Hof, Alchen-
flüh, Kirchberg, Bütikofen, Utzenstorf und Bätterkinden
ergießt. Reservoire auf 585 m ü. M. in Iffwil und auf dem
Hochfeld bei Kirchberg von je 600 m3 sorgen für den
Druckausgleich. Von Bätterkinden führt ein weiterer Strang in ein
Reservoir von 200 m3 ob Gerlafingen mit Anschluß an die
dortige Wasserversorgung. Nach Angaben der Brandversicherungsanstalt

hat sie im ganzen Kanton von 1885 bis 1920: 558

Hydrantenanlagen subventioniert und zwar in unserm Gebiet:
Burgdorf 34, Fraubrunnen 24, Trachselwald 20, Konolfingen 24.

Das ist auch eine Leistung!

Laut Bericht über den Stand des Feuerwehrwesens im Kanton
Bern 1919— 1923 besaß der Landesteil Emmental damals 57

Feuerwehren mit 23 Schöpf- und 121 Saugspritzen, 96

Hydrantenwagen, 9 bespannte Motorspritzen; 27 Feuerwehren besaßen

Handschiebeleitern, 2 mechanische Leitern und 3 besondere
Rettungsgeräte.

Wenn man all das Gesagte und Dargelegte, das sich der Hauptsache

nach auf die Verhältnisse in der Stadt Burgdorf und
ihrer nächsten Umgebung bezieht, nachprüft und mit denen in
den Dorfgemeinden vergleicht, so ergeben sich neben sehr
interessanten Parallelen auch neue Gesichtspunkte. So vernehmen

wir, daß im Emmental eine Zeitlang vor Gründung der
Brandversicherungsanstalt besondere »Bruderschaften«, freiwillige

Vereinigungen einer größern oder kleinern Zahl von
benachbarten Gemeinden, bestanden haben zum Zwecke
gegenseitiger Unterstützung in Fällen von Brandschaden, also eine
Art von Versicherungsgenossenschaft. Es wird behauptet, daß
in Graßwil ein Bauernhaus bestehe, zu welchem die Gemeinde
Heimiswil alles Aufrichteholz zusammengesteuert und den
»Abbund« selber hergestellt habe. Interessant ist ferner die

große Entfernung für den Feuerlauf, die in den Notizen
verzeichnet ist. Ob die Betreffenden wirklich so weit haben »lauf-
fen« müssen oder ob sie in freundnachbarlicher Weise von sich
aus gegangen sind, entzieht sich unserer Kenntnis. Ebenso wenig
ist klar, ob der »geordnet lohn« eine von der Gemeinde ein
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für alle Mal gesprochene, also in einem Reglement festgelegte,
Entschädigung bedeutet oder ob sie nur für den betreffenden
Einzelfall »geordnet« worden ist.

So viel über die allgemeinen Verhältnisse; nun das Besondere
für unser Gemeinwesen.

In der Zeit der Helvetik scheint, wie schon bemerkt, wenig
Leben in der Feuerwehr geherrscht zu haben. Einzelne
Geschehnisse werden wir später kennen lernen.

Der Feuerschutz
wurde seit 1806 zielbewußt ausgebaut. Am 24. Februar ist die
Verordnung betreffend das »Tobacrauchen in der Nähe der
Scheuren« wesentlich verschärft worden. Fehlbare haben nun
nicht nur Geldbußen (bis 4 Pfund), sondern auch zweimal
24 Stunden Gefangenschaft zu erwarten. 1829 wurde das große
»Polizeireglement« erlassen, das »Zur Vermeidung der Feuersgefahr«

u. a. folgendes festsetzt:

Die Dächer der Häuser dürfen nicht mehr als 6 Fuß Vorscherm
haben. — Es werden weder hölzerne noch Strohdächer geduldet.

— Es ist verboten, neue Ställe, Scheunen, Bauhaufen
(Materialniederlagen) oder Baugruben in der Stadt zu errichten.

— Ohne daß die Bedürfnisfrage erwiesen ist, dürfen in der
Stadt keine neuen Waschhäuser gebaut werden. — Alle
Gesuche sind an die Polizeikommission zur Begutachtung zu
richten. — Feuerarbeiter dürfen keine Schlacken auf die Gasse

werfen. — Feuerfangende Materialien sollen aus den
Feuerherden entfernt werden, sobald die Arbeit unterbrochen wird.
Auch soll niemand mit offenem Licht oder brennender Tabakpfeife

sich solchen nahen. — Es soll keine Glut in offenen
Gefäßen im Hause herum oder auf die Gasse getragen werden.
— In Scheunen, Ställen, Speichern, Werkstätten von Profes-
sionisten (Handwerkern), wo Hobelspähne sich befinden, soll
weder geraucht noch Feuer geschlagen werden; auch nicht von
Dachdeckern auf Dächern. — Kinder unter 12 Jahren und
Blödsinnige sollen nicht bei Feuer und Licht allein gelassen
werden. — Bei den Häusern herum soll weder geschossen noch
Feuerwerk abgebrannt werden. — Das Brechen, Hanf- und
Flachsdörren in Häusern, Scheunen und Ställen ist verboten;
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t Johann Alfred Zollinger
Kaufmann

12. 11. 1S50 — 28. II. 1936 15. I. 1865 — 20. VIII. 1936

t Dr. phil. Friedrich Emil Liidy
Chemiker und Apotheker

t Jacques Guido Hirsbriiniier f Ernst Bützberger
Kaufmann Architekt

10. IV. 1885 - 30. XII. 1935 27. IX. 1879 — 8. XII. 1935





ebenso das unvorsichtige Feuern mit Stoppeln und Dingein
(Flachs- und Hanfabfällen). — Bis die Asche völlig erkaltet
ist, soll selbige nicht in hölzerne Gefäße oder an entzündbare
Orte gelegt werden. — Die Feuerarbeiter sollen ihre Kohlen
an sichern und nicht feuergefährlichen Orten aufbewahren. —
Ebenso die Handelsleute die leichtentzündlichen Stoffe, Brandtwein,

Oehl u. dergl. — Das Kochen von Firniß und Wagensalbe
ist in der Stadt verboten, ebenso ist verboten das Verkaufen
von Pulver bei Licht. — Das Bauchen in den Privathäusern
der Stadt ist ebenfalls verboten, die Einwohner sollen ihr
Hauswaschen in den dazu bestimmten, der Stadt zugehörenden
Waschhäusern halten. — Wenn Grund zu Besorgnis vorhanden
ist, daß Heu oder Emd sich entzünde, so sollen die Eigentümer
die erforderlichen Maßregeln zur Verhütung der Gefahr
ergreifen. — Die Hausbesitzer und ihre Mietleute sollen mindestens

alle Halbjahre einmal rußen lassen. — Die Bußen laufen
in den Grenzen von 1 bis 20 Livres.

Es sind in diesem Reglement alle die Bestimmungen zusammengefaßt,

die früher schon bestanden, aber da und dort zerstreut
in den Protokollen und Erlassen zu finden sind.

Die Feuerschau
ist seit dem 9. Januar 1803 in der Weise ausgebaut worden, daß
den Beamten gestattet ward, zur Visitation einen Hafnermeister
mitzunehmen; 1806 wurde verfügt, es dürften ohne Bewilligung
des Quartieraufsehers keine Hauswaschen abgehalten werden;
es sind vielmehr die Gemeindewaschhäuser (»Wöschhüslimatt«)
zu benutzen. Am 15. November 1822 wird das Aufbewahren
von Asche in hölzernen Gefäßen bei Fr. 20.— Buße verboten.
Aschebehälter dürfen nicht auf den Estrich gestellt werden.
Die Feuerschauer werden für die Befolgung dieser Weisungen
verantwortlich gemacht.

Die Angelegenheit hat viel zu reden gegeben, wie manche
andere Verordnung auch, denn das alte Regime existierte nicht
mehr, und der »Bürger«, wie jeder Stadtbewohner nun offiziell
genannt werden mußte, verlangte auch in diesen Dingen neben
Gleichheit und Brüderlichkeit vor allem aus Freiheit. Allmählich

aber sah man ein, daß Ordnung erste Bürgerpflicht ist, die
Burgdorfer gewöhnten sich rasch an die straffere Handhabung
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der Gesetze und fühlten sich wohl dabei. Und die neue Obrigkeit

zog die Zügel allmählich noch straffer an, besonders als
die Meldungen der Feuerschau ergaben, daß die Bauleute sich
manches zuschulden kommen ließen, für das der Bauherr und
der Feuerschauer keine Verantwortung übernehmen konnten.
Dem suchte ein Beschluß der am 22. Oktober 1832 eingesetzten
»Erweiterten Polizeikommission« abzuhelfen, der dahin ging,
Werkmeister, Maurer, Zimmerleute und Baumeister für die
Schäden verantwortlich zu machen, die aus Nachlässigkeit beim
Bauen entstehen. In ihm liegen wohl die Keime der späteren
Baureglemente.

Der große Brand von 1865 blieb natürlich nicht ohne Einfluß
auch auf die Feuerschau: Am 10. August 1865 wurde eine
außerordentliche Visitation unter Heranziehung besonderer
Sachverständiger und in Begleitung von Gemeinderatsmitgliedern

angeordnet, zu welcher Inspektion der verdiente
Kommandant Bomonti der Feuerwehr Bern als oberster
Sachverständiger beigezogen worden ist. — Seither ist die Feuerschau
durch kantonale Erlasse geregelt worden.

Löschmaterial und Spritzen
In der Stadt Bern hatte Werkmeister Haller eine ganz vorzügliche

Wagenleiter gebaut, die heute noch, allerdings nach
Anbringen verschiedener Verbesserungen, im Dienste steht. Der
Rat von Burgdorf beschloß, es sei Frau Haller zu ersuchen,
»das Modell dieser neuen Art Feuerleiteren auf ein paar Tage
zu entlehnen«. Offenbar hat das Gesuch ein geneigtes Ohr
gefunden, denn Burgdorf ist immer stolz gewesen auf seine
beiden schönen »Berner Wagenleitern«, die erst vor wenig
Jahren durch mechanische ersetzt worden sind. Die Akten
schweigen sich leider über deren Anschaffung aus, wie sie

überhaupt wenig über Ankauf neuer Geräte, außer den Spritzen,
zu melden wissen. Wir lesen nur, daß am 16. Dezember 1864

beschlossen worden ist, 3 neue Leitern von 40, 40 und 30 Schuh
Länge anzuschaffen, ferner »neue, 30 Schuh lange Stangen an
2 Häcken«; 2 Leitern sollten umgearbeitet werden; auch seien

neue »Waldsägen, Aexte und Pickelhauen zu kaufen«, letztere
wohl für die Emmenwehr. Endlich schlugen die Offiziere die

Indienststellung eines Schlauchwagens vor.
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Beinahe alle heute noch gebrauchten Leitern, Wagen,
Einreißwerkzeuge und Spezialgeräte des Rettungskorps sind seit 1864/65
den eidgenössischen Vorschriften entsprechend der Wehr zur
Verfügung gestellt worden. Und Burgdorf besitzt sehr viel
schönes, ja vortreffliches Material *).

Genauer sind wir über die Spritzen und alles, was zu ihnen
gehört, orientiert, wenn es auch manchmal schwer hält,
festzustellen, welche außer Dienst gestellt und durch neue ersetzt
worden sind.

Ein sehr wertvolles Gerät muß die »Elarisonsche Saugspritze«
gewesen sein, von der wir schon 1803 vernehmen, daß sie »drei
alte überflüssig mache«, welch' letztere daher verkauft werden
sollen. Doch wurde sie 1819 unheilbar defekt und deshalb ver-

J) Im Jahre 1864 stellte die Burgergemeinde der Einwohnergemeinde
ein Kapital von Fr. 100 000. — zur Verfügung mit der Bedingung,
daß Fr. 8 000. — für den Feuerschutz verwendet werden sollten.
Das betreffende Aktenstück, vom 12. März 1864 datiert, ist in
seinen verschiedenen Punkten so interessant, zugleich aber auch
ein eigentlicher Ehrenkranz für die Gesinnung in der Burgergemeinde,

daß die Hauptpunkte hier festgehalten werden sollen. Es
beginnt mit den Worten:

In ihrer heutigen außerordentlichen Versammlung hat die
Burgergemeinde von Burgdorf auf den Antrag einiger GemeindsGenossen
und des Burgerraths — von der Ueberzeugung ausgehend, daß
die gegenwärtige finanzielle Lage der Einwohnergemeinde und
namentlich die für die laufenden Bedürfnisse des Orts nothwen-
digen sehr hohen Teilen, es äußerst schwierig machen, an größere
Ausgaben über diese Bedürfnisse hinaus zu denken, obschon auf
der andern Seite in nicht zu langer Zeit kostspielige durchgreifende
Reparaturen an unserer Kirche, auf bedeutende Summen ansteigende

Umänderungen in unserem Brunnenwesen und nicht unwichtige

Anschaffungen von Löschgeräthschaften unabweislich seyn
werden, — in der Absicht, diese Werke und Anschaffungen dei
Einwohnergemeinde ohne allzu große Opfer der Einwohnerschaft
zu ermöglichen und dadurch zur Wohlfahrt und Ehre unseres Orts
nach Möglichkeit beizutragen, — folgenden Beschluß gefaßt: Die
Burgergemeinde Burgdorf macht der dasigen Einwohnergemeinde
ein Geschenk von Fr. 100000. — mit folgender Zweckbestimmung

und hienach enthaltenen Bedingungen:

Es soll die Summe verwendet werden:

1. Fr. 5 000. — zur Herstellung des Innern und Aeußern der Kirche
und ihrer Zugänge und zur Anschaffung einer neuen Orgel.
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äußert. 1804 ward das früher schon erwähnte »kleine Spritzlein

zu einer richtigen Tragspritze mit mehreren Schläuchen
eingerichtet« und im Spritzenhaus Unterstadt untergebracht.
Es ist das erste Mal, daß ausdrücklich ein Magazin in der
Unterstadt erwähnt wird. Am 5. April 1813 wird »die neu
angelangte Tragspritze durch Rotgießer Heggi beschaut und
durch Emmenleute probiert«. Die Inspektion scheint nicht
befriedigt zu haben, denn es wird eine »neu zu verfertigen
aufgegeben«. Sie hat bis in unsere Tage hinein treue und wertvolle
Dienste geleistet.

Eine alte Spritze wird als »Krautstande« bezeichnet und »in
die Ziegelhütte verbracht«. Im gleichen Jahr (1807) wird Nr. 6,

eine Fahrspritze, ausgemustert und veräußert. Weil das Leder
im Preise stark stieg, möchte die Kommission »Schläuche aus
Tuch« anschaffen. 1808 erhalten aus dem nämlichen Grunde
die Spritzenmeister den Auftrag, die teuren Lederschläuche
selber zu schmieren. 1810 werden nochmals »50 bis 60 Schuh«

2. Fr. 8 000.— zu Anschaffung von Löschgeräthschaften, namentlich

einer Saugspritze und gehöriger Rettungsapparate, sowie
zu allfälliger Erstellung eines Magazins.

3. Fr. 32 000.— zu Beschaffung eines größern Quantums Quell¬
wasser und zweckmäßiger Einrichtung der Brunnenleitung der
obern und untern Stadt.

4. Fr. 10 000.— sollen dazu dienen, allfällige Ueberschreitungen
der Voranschläge, welche angegebene Summen erreichen müssen,

und zwar jede einzelne der drei ersten Rubriken für sich
auf genannten Werken und Anschaffungen zu decken.

Die Burgergemeinde hofft, mit diesem Beschlüsse neuerdings den
Beweis geleistet zu haben, daß ihr die Ortsinteressen warm am
Herzen liegen, und daß sie niemals versäumt, soweit es ihre
Verhältnisse erlauben, sich aus freiem Antrieb an zweckmäßiger
Förderung derselben zu beteiligen.

Sie spricht ferner die Floffnung aus, es werde ihr durch erstehenden
Beschluß gelungen sein, die Eintracht zwischen beiden nebeneinander

bestehenden und einander ergänzenden Corporationen zu
befestigen und Vorurtheile zu zersteuen, die so oft einem
Zusammenwirken zu Förderung der allgemeinen Ortsinteressen hinderlich
in den Weg getreten sind.

Das ist wahrhaftig groß gedacht und groß gehandelt, und es tut
gut, sich solche Geschehnisse wieder in Erinnerung zu rufen, um
»Vorurtheile zu zerstreuen«!
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